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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Auf welchen Landesstraßen im Enzkreis wurde in den vergangenen zwei Jah-
ren der Straßenbelag erneuert?

2. Auf welchen dieser erneuerten Strecken im Enzkreis wurden nach der Fertig-
stellung Mängel am Straßenbelag festgestellt? 

3. Wie wurde mit den mangelhaften Streckenabschnitten weiterverfahren?

4. Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den Straßen, bei denen Baumängel nach
der Fahrbahnerneuerung festgestellt wurden, die auf einen Ursachenzusam-
menhang hindeuten (z. B. Beauftragung der gleichen Baufirma, Nutzung der
gleichen Asphaltsorte o. Ä.)?

5. Wie erklärt sie, dass wenige Monate nach Fertigstellung der Fahrbahnbelags-
erneuerung auf der Strecke der B 294 zwischen Keltern und Dietlingen starke
Unebenheiten zu verzeichnen sind?

6. Welche Maßnahmen ergreift sie zur Behebung dieser Unebenheiten?

7. Mit welchen Kosten wird die Behebung der Mängel auf der B 294 verbunden
sein?

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Hans-Ulrich Rülke FDP/DVP

und

Antwort

des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur

Mängel bei Fahrbahnerneuerungen auf Landesstraßen
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8. Wann rechnet sie mit der Fertigstellung dieser Mängelbehebung?

9. Wie gedenkt sie solche Baumängel und finanzielle Mehraufwendungen künftig
zu vermeiden?

29. 09. 2014

Dr. Rülke FDP/DVP

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 16. Oktober 2014 Nr. 23-3945.40-30/3 beantwortet das Minis -
terium für Verkehr und Infrastruktur die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Auf welchen Landesstraßen im Enzkreis wurde in den vergangenen zwei Jah-
ren der Straßenbelag erneuert?

Im Enzkreis wurden in den vergangen zwei Jahren die Straßenbeläge auf folgen-
den Landesstraßen erneuert:

2013:

–  L 1125, OD Niefern

–  L 1134, OD Pinache

–  L 570, OD Ersingen 1. Bauabschnitt

2014:

–  L 338/562, Engelsbrand-Unterreichenbach

–  L 562, Ellmendingen-Dietlingen

–  L 1125, Großglattbach-Regierungsbezirksgrenze

–  L 1134, Verkehrsknotenpunkt L 1134/L1180 bei Friolzheim-Mönsheim

–  L 571, Belagsabeiten im Zuge Brückensanierung der Brücke über den Kämp-
felbach

–  L 570, OD Ersingen 2. Bauabschnitt

2. Auf welchen dieser erneuerten Strecken im Enzkreis wurden nach der Fertig-
stellung Mängel am Straßenbelag festgestellt? 

Auf den erneuerten Strecken im Enzkreis wurden lediglich bei der L 562, Ellmen-
dingen-Dietlingen, nach Fertigstellung Unebenheiten im Straßenbelag festgestellt.
Ob es sich dabei nach Vertragslage um Mängel handelt, ist noch nicht abschlie -
ßend geprüft (s. auch Frage 5).

3. Wie wurde mit den mangelhaften Streckenabschnitten weiterverfahren?

Auf die Antwort zu Frage 6 wird verwiesen.
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4. Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den Straßen, bei denen Baumängel nach
der Fahrbahnerneuerung festgestellt wurden, die auf einen Ursachenzusam-
menhang hindeuten (z. B. Beauftragung der gleichen Baufirma, Nutzung der
gleichen Asphaltsorte o. Ä.)?

Nein.

5. Wie erklärt sie, dass wenige Monate nach Fertigstellung der Fahrbahnbelags-
erneuerung auf der Strecke der B 294 zwischen Keltern und Dietlingen starke
Unebenheiten zu verzeichnen sind?

Bei der genannten Strecke zwischen Keltern und Dietlingen handelt es sich um
die L 562. Die Unebenheiten im Fahrbahnbelag in einem Teilabschnitt der Stre -
cke zwischen Ellmendingen und Dietlingen sind vermutlich darauf zurückzu-
führen, dass die ausführende Baufirma die noch nicht ausreichend ausgekühlte
Asphaltdecke zu früh befahren hat.

6. Welche Maßnahmen ergreift sie zur Behebung dieser Unebenheiten?

Die ausführende Baufirma wurde bereits zur Stellungnahme mit Vorschlägen zur
Behebung der Unebenheiten aufgefordert. Diese Stellungnahme liegt noch nicht
vor. Allerdings besteht für das Land als Auftraggeber nur ein Anspruch auf Besei-
tigung dieser Unebenheiten, soweit ein vertraglicher Mangel vorliegt. Dies wäre
der Fall, sofern bei der erforderlichen Ebenheit der Toleranzwert von vier Milli-
metern in hinreichendem Umfang überschritten ist. 

7. Mit welchen Kosten wird die Behebung der Mängel auf der B 294 verbunden
sein?

8. Wann rechnet sie mit der Fertigstellung dieser Mängelbehebung?

Zu 7. und 8.:

Über Art und Umfang einer möglichen Schadensbeseitigung und deren Kosten
sind konkrete Aussagen erst nach Abschluss der Überprüfungen über die Einhal-
tung der vertraglichen Anforderungen wie Ebenheit und materialtechnische Un-
tersuchungen des Belags möglich. Im Falle einer erforderlichen Mängelbehebung
ist vorgesehen, diese noch in diesem Jahr umzusetzen.

9. Wie gedenkt sie solche Baumängel und finanzielle Mehraufwendungen künftig
zu vermeiden?

Bauleistungen im Straßenbau werden nur an Unternehmen vergeben, deren Eig-
nung die für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen notwendigen Sicher-
heiten bietet. Sie müssen fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sein und über
ausreichende technische und wirtschaftliche Mittel verfügen. Die Unternehmen
haben die vertraglichen Verpflichtungen eigenverantwortlich zu erfüllen und alle
vertraglich festgelegten technischen Spezifikationen zu beachten. Dazu gehören
insbesondere die vereinbarten technischen Anforderungen an die Bauleistung, an
die verwendeten Materialien und Erzeugnisse sowie Qualitätsstufen. Darüber hin-
aus besteht die Verpflichtung zu eigenverantwortlichen Kontrollen der vertragli-
chen Leistung und Gewährleistung der mangelfreien Vertragserfüllung. Die ver-
traglichen Anforderungen stellen somit die Grundlage für eine qualitativ hoch-
wertige Ausführung der Leistung nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik dar. Zudem erfolgen auf den Baustellen Kontrollen, die entweder durch
eigenes Personal der Straßenbauverwaltung oder durch beauftragte Ingenieur-
büros durchgeführt werden. 

Dr. Splett

Staatssekretärin
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